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Kreisschreiben ALG 2020/01 
Anpassungen Handbuch der AV in GR 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die letzte Anpassung des Handbuchs der amtlichen Vermessung im Kanton Graubünden 
wurde am 20. September 2017 mitgeteilt. Seither haben wir kleinere und grössere Änderun-
gen an verschiedenen Dokumenten durchgeführt, diese meist in ein neues Layout überführt 
und einige neue Dokumente erstellt. 

Im beiliegenden Journal der Änderungen sind die Änderungen aufgeführt. In der letzten 
Spalte weisen wir auf die Anpassungen hin. 

Die aktuellen Dokumente finden Sie unter Rechtsgrundlagen Kanton (Handbuch der AV) auf 
unserer Homepage. 

Die neuen und angepassten Dokumente sind ab sofort gültig. Sie sind in der laufenden 
Nachführung sowie für neue Operate zu beachten. 

Freundliche Grüsse 
Amt für Landwirtschaft  
und Geoinformation 

Hans Andrea Veraguth 
Kantonsgeometer 

 

 

 

  

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Ringstrasse 10, 7001 Chur 

Per E-Mail  
 
An die  
Nachführungsgeometer/innen 
im Kanton Graubünden 

− Journal der Änderungen 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alg/dokumentation/Vermessung/Seiten/Rechtsgrundlagen%20Kanton.aspx
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Beilage: Journal der Änderungen 
Dok. Nr. Version Name des Dokuments 

Beschreibung der Änderung 

2.2.1 Jan. 
2019 

Weisung für die Darstellung des Planes für das Grundbuch 
- Kap. 9.4 Präzisierung Begriff "Neuerstellung" 

2.2.2.6 V 1.0 

Erläuterungen zum Datenmodell 2001 der amtlichen Vermessung im Kanton Graubünden 
- Kap 3.2 und Kap. 3.3: partielle Anpassungen 
- Kap. 3.11: Toleranzstufen-Einteilung ergänzt mit Angaben zu Genauigkeitswerten 

der Punkte (für Projekte spannungsfreie Vermessung GR) 

2.2.3 V 1.1 
Weisung über die Vermarkung (Version 1.1 in Deutsch und Italienisch) 

- Kap. 5.2 und 5.3: Definition zu Holzpfahl ergänzt 
- Kap. 4.2.1–4.2.3: Ergänzung Vor- und Rückmarken  

2.2.7 V 1.0 Erläuterungen zum Detaillierungsgrad in der amtlichen Vermessung 
- alle Kapitel aktualisiert 

2.2.9 März 
2019 

Erläuterungen zur Honorarordnung HO33 für die Nachführung der amtlichen Vermessung 
- Aktualisierung gemäss revidierter HO33 2018 von CadastreSuisse.  

Regelung für grosse Mutationen > Fr. 25 000 exkl. MWST; Abschaffung Abrech-
nung nach HO23 für grosse Mutationen. 

- Honorarordnung HO33 für die Nachführung der amtlichen Vermessung, Stand Re-
vision 2018 (2.2.9b) 

2.2.14 Juni 
2019 

Entscheidungshilfen für die Waldrandnachführung (deutsch/italienisch) 
- Die Daten des AWN werden vor der Übernahme in die AV durch das AWN überar-

beitet. 
- Kap. 4.3: Es werden grundsätzlich sämtliche Waldflächen aus dem Datensatz des 

AWN in die AV übernommen. 
- Kap. 4.4: Der Deckungsgrad wird berücksichtigt. 
- Kap. 6: Der Ablauf der Zusammenarbeit mit dem AWN und den Regionalforstinge-

nieuren wird neu geregelt. Das Verfahren wird weitgehend digital abgewickelt. 
- Kap. 6: angepasstes Ablaufschema und kleine Ergänzung bei Übernahme des Vek-

tordatensatzes Waldrand durch AWN. 

2.2.18 Feb. 
2018 

Checkservice MOCHECKGR - Prüfung der Daten der amtlichen Vermessung 
- Im Kap. 5 und Kap. 6.2 den korrekten Namen Marco Kaltenbrunner eingefügt (an-

statt Peter Benz wie bisher). Sonst ist das Dokument unverändert (Stand Feb. 
2018) 

2.2.19 V 2.0 

Weisung Gebäudeadressen der amtlichen Vermessung im Kanton Graubünden 
- Totalrevision Weisung V2.0  

Ablösung von der Ersterhebung / Nachführung zur reinen Nachführung 
Anpassungen auch wegen Projekterweiterung AV - GWR 

2.2.25 V 1.0 

Konzept für lokale Entzerrungen der Daten der amtlichen Vermessung 
- Kap. 6: revidiert  
- Kap. 8: gelöscht, nachfolgende Kapitel rücken in der Nummerierung nach 
- Im Dokument wird auf S. 6 auf das Kap. 3.11 und auf S.7 auf das Kap. 3 des Hand-

buchs der AV 2.2.2.6 speziell verwiesen.  

2.2.26 
2.2.26a 

V 1.0 
V 1.1 

Merkblatt Vorgehen bei LFP-Steinschiefen (neu) 
Vorlage für die Steinschiefenberechnung (Version 1.1) (neu) 

2.2.27 
2.2.27a V 1.0 Merkblatt für Fixpunktmessungen (neu) 

Vorlage Feldbuch für GNSS-Messungen (neu) 

2.2.28 V 1.0 AV – GWR Umsetzungskonzept im Kanton Graubünden V1.0 (neu) 

3.12 Juli 
2019 

Antrag Änderung Namenverzeichnis  
- Das Word-Dokument wird neu als 3.12a geführt (vorher 3.11).  
- Das Beispiel Antrag Änderung Namenverzeichnis als 3.12b geführt (vorher 3.12). 

Begründung: 3.11 ist für ehemaliges Dokument Protokoll periodische Begehung Fix-
punkte reserviert. 

3.36 Jan. 
2020 

Formular Mutationsabrechnung HO33, AV93/DM01 
- Jan. 2020: Anwendungsfaktor auf 1.21 gesetzt (vorher 1.20) 
- März 2019: Aktualisierung für HO33 Stand 2018  

Tab. 1: Tabelle der geänderten/neuen Dokumente im Handbuch der AV 


